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6. Sitzung des Ortsbeirates Lützellinden vom 27.01.2022 
TOP 8.2 – parkende Firmen LKWs außerhalb von Betriebsgeländen und Gewerbearten im 
Gewerbegebiet Rechtenbacher Hohl 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Ihre Anfragen TOP 8.2. bezüglich der außerhalb von Betriebsgeländen parkende LKW 
und Einhaltung der im Bebauungsplan festgelegten erlaubten Gewerbearten aus der 6. 
Sitzung des Ortsbeirates Lützellinden vom 27.01.2022 beantworten wir folgt: 
 
Gewerbetreibende müssen auf ihrem Betriebsgelände Parkflächen ausweisen. 
Bauordnungsrechtlich kann allerdings nicht durchgesetzt werden, dass sie diese 
Parkflächen auch nutzen. Gegen die Zweckentfremdung von Parkflächen auf den 
Grundstücken geht das Bauordnungsamt vor. 
 
Dem Bauordnungsamt ist kein dem Bebauungsplan widersprechender Einzelhandel 
bekannt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Gerda Weigel-Greilich  
Stadträtin  
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